
 
 
 
 
 
 
 
Herr 
Jacques Chavaz 
Bundesamt für Landwirtschaft 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bern 
  
 
 
 
Bern, 6. Juli 2009 tr 
 
 
Stellungnahme zu den Änderungen der Verordnungen des Bundesrates 
und des EVD über die biologische Landwirtschaft  
  
 
Sehr geehrter Herr Chavaz 
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Wir danken für die Möglichkeit, zur obengenannten Vorlage Stellung nehmen zu 
können. 
 
 
Grundsätzliche Erwägungen 
 
Wir anerkennen, dass die Verordnungen periodisch an die Entwicklungen in der 
EU angepasst werden müssen. Dabei sind praxisgerechte und den schweizeri-
schen Verhältnissen angepasste Lösungen umzusetzen. 
 
Nachstehend äussern wir uns zu den wichtigsten Punkten, die die Milchprodukti-
on und Milchverarbeitung unmittelbar betreffen. 
 
 
Entwurf Bio-Verordnung 
 
Anbindehaltung Rindvieh, Art. 15a 
Wir unterstützen den Vorschlag, auf eine Laufstallvorschrift für Biobetriebe zu 
verzichten, ausdrücklich. 
 

Ein gut geführter Anbindestall mit Weide und Auslauf ist ebenso tiergerecht wie 
ein Laufstall. Biobetriebe in der EU haben zwar oft Laufställe, die Kühe können 
aber nicht zwingend auf eine Weide. Der Auslauf wird weniger häufig gewährt als 
in der Schweiz. Eine gut geführte Anbindehaltung in Kombination mit RAUS gilt 
als ein mindestens gleich tierfreundliches System. CH-Biobetriebe müssen 
gleichwertige Voraussetzungen haben wie Biobetriebe in der EU, um bei sich 
weiter öffnenden Märkten konkurrenzfähig zu bleiben. 
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Kennzeichnung, Art. 39j 

Wir beantragen, dass die Etiketten erst bei einem Neudruck oder spätestens En-
de 2011 dem geänderten Artikel 21c entsprechen müssen. 
  
Erfahrungsgemäss kommt es bei den Etiketten in einem Turnus von 1 bis 2 Jah-
ren zu einem Neudruck. Die Angabe der Zertifizierungsstelle in Form ihres Na-
mens ist für den Konsumenten nicht irreführend. Es sollen nicht unnötige Kosten 
verursacht werden. 
 
 
Den weiteren Änderungsvorschlägen zur Bio-Verordnung und den vorgeschlage-
nen Änderungen der Verordnung des EVD können wir zustimmen. 
 
 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu berücksichtigen und danken Ihnen für die wei-
teren Arbeiten. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Schweizer Milchproduzenten SMP 
 
 
 
 
 
 
 
Kurt Nüesch    ppa. Thomas Reinhard 
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